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im Folgejahr wieder fallengelassen, als sich eine Aussöhnung mit
Papst Calixt II. abzeichnete. Spätestens seit diesem Zeitpunkt wird
man sich auch am kaiserlichen Hof schwer damit getan haben, die
Zeremonie von 1117 als vollgültige Krönung zur Kaiserin hinzustel-
len99.

Das Problem der irregulären, weil durch den falschen Koronator
vorgenommenen Krönung betraf auch die Kaiserinnen Bertha, die
Gemahlin Heinrichs IV., und Beatrix, die Frau Friedrich Barbarossas.
Bertha war in der Hochphase der Auseinandersetzung mit Papst Gre-
gor VII. von Gegenpapst Clemens (III.) zusammen mit Heinrich an
Ostern 1084 zur Kaiserin gekrönt worden100. Da sie jedoch bereits
drei Jahre später zu einem Zeitpunkt starb, als die politischen Ver-
hältnisse nahezu unverändert waren, konnte es nicht mehr zu einer
Korrektur dieses Aktes kommen.

Daß man derartiges an der Kurie zumindest in Erwägung zog, zei-
gen die Vorgänge um Beatrix von Burgund. Ihre Krönung zur Kaise-
rin war am 1. August 1167 von Paschalis (III.), dem zweiten der drei
Gegenpäpste Alexanders III., vollzogen worden. Mit dem Ende des
langjährigen Streits zwischen Friedrich I. und Alexander III. haftete
der Krönung von Beatrix somit der Defekt der Unrechtmäßigkeit an.
Bereits im Vorfrieden von Anagni wurde daher eigens festgelegt, Be-
atrix sei erst dann als imperatrix Romanorum anzuerkennen, wenn sie
von Papst Alexander selbst oder stellvertretend von einem seiner Le-
gaten gekrönt worden sei101. Mit geringfügigen Veränderungen wurde
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